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 Entwurf GLÖZ 5 Erosionsschutz GAP KondV Information 01/2023 
Reinhausen, 07.12.2023 

 

 

In der Erosionsschutzkulisse werden Feldblöcke verschiedenen Erosionsgefährdungsklassen zugeord-
net. Für die Umsetzung von GLÖZ 5 der GAP 2023 erfolgte eine Neuberechnung der Erosionsschutzku-
lisse. Nach der „Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik gelten-
den Konditionalität“ (GAPKondV) bestehen für die Feldblöcke mit sehr hoher (KWasser1) und extrem ho-
her (KWasser2) Erosionsgefährdung Bewirtschaftungsauflagen. Dabei steht das "K" für "Konditionalität" 
statt bisher "CC" für "Cross-Compliance".  

Die bisher geltende Verordnung über erosionsgefährdete landwirtschaftliche Flächen vom 16. Dezem-
ber 2015 soll an die Vorgaben der neuen GAP angepasst werden. Es bleibt abzuwarten, ob und welche 
Abweichungen es dazu gibt. Im Kern geht es um die Frage, wann auf erosionsgefährdeten Flächen das 
Pflügen erlaubt ist und wann nicht. Nach der GAPKondV bestehen für Feldblöcke KWasser1 und KWasser2 
folgende Auflagen: 

KWasser1  

▪ „Darf vom 1. Dezember bis zum 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen nach der Ernte 
der Vorfrucht ist nur bei einer Aussaat vor dem 1. Dezember zulässig." 

KWasser2  

▪ „Darf vom 1. Dezember bis zum 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen zwischen dem 
16. Februar und dem Ablauf des 30. November ist nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat 
zulässig. Spätester Zeitpunkt der Aussaat ist der 30. November. Vor der Aussaat von Kulturen 
mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr (Reihenkultur) ist das Pflügen verbo-
ten.“ 

Eine Gegenüberstellung der aktuellen Kulisse (Abb. 1) und der neuen Kulisse als Entwurf (Abb. 2) vom 
Einzugsgebiet Seeburger See zeigt, dass sich der Anteil der KWasser1 und KWasser2 Feldblöcke deutlich aus-
weitet. Die Feldblöcke der höchsten Einstufung (extrem hohe Erosionsgefährdung) nimmt eine prä-
gende Stellung im Einzugsgebiet ein. Die deutlich erhöhte Erosionsgefährdung durch den Klimawandel 
(s. Berechnungsgrundlage) zeigt die Herausforderung für die Landwirtschaft auf. Im Zuge der Klimaan-
passung sind weiterhin Erosionsschutz-Maßnahmen (Fruchtfolgegestaltung, Bodenbearbeitung und 
Gewässerrandstreifen) notwendig, um den Boden vor Abtrag zu schützen und einen partikulär gebun-
denen Phosphoreintrag in die Gewässer zu vermeiden. 
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Gegenüberstellung „neue“ – „alte“ Erosions-Kulisse (NIBIS Kartenserver) 

 

Abb.1: Aktuelle Kulisse pot. Erosionsgefährdung Einzugsgebiet Seeburger See (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) 

 

 

Abb. 2: Entwurf GLÖZ 5 pot. Erosionsgefährdung Einzugsgebiet Seeburger 
See (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alte noch aktuelle Kulisse  

Neue „Entwurf“-Kulisse  
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 Berechnungsgrundlage    

 

Die Einstufung der potentiellen Erosionsgefährdung durch Wasser erfolgt nach der ABAG 
 (Allg. Bodenabtragsgleichung, DIN 19708), rot umrandet in Abbildung 1. In die Berechnung fließen ein:  

▪ Regenfaktor (R) 

▪ Bodenfaktor (K)  

▪ Topographiefaktor (LS). 

Bei der Neuberechnung der Erosionskulisse vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 
wurden neue R-Faktoren verwendet. Die alte Berechnung des R-Faktors beruhte auf Klimadaten der 
Jahre 1960-1980.  Von Auerswald et al. (2019) wurden bei der Neuberechnung der R-Faktoren aktuelle 
Klimadaten verwendet. Dadurch wird u. a. die Verschiebung der jährlichen Niederschlagsmengen in die 
Wintermonate durch den Klimawandel berücksichtigt. Dadurch erhöht sich die Regenerosivität und die 
potentielle Erosionsgefährdung deutlich.  

 

 

 

Abb. 3: Berechnung der pot. Erosionsgefährdung nach ABAG (LBEG) 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im neuen Jahr. 
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